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Hallenbau – Ingenieurbüro
Gebäude aus Stahl und Glas

Fassadenbau
Solaranlagen
Hallenbau

www.stieblich.de
Güstrow · Tel.: 03843/2410-0 · Fax: 03843/2410-34

www.cuxbeton-gewerbebau.de

Bürogebäude, schlüsselfertig für nur 
689,00 €/m2 bei 1.000 m2 BGF exkl. MwSt.

Halle, schlüsselfertig für nur 
389,00 €/m2 bei 1.000 m2 BGF exkl. MwSt. 

Fragen Sie Holger Kersten 
0 41 05 / 86 96 - 11

Industrie- und
Gewerbebau
zum Festpreis

Zum Sportplatz 6 · 21220 Seevetal-Maschen
Tel.: 0 41 05 / 86 96 - 0 · Fax: 0 41 05 / 86 96 - 20

info@cuxbeton.de

· Kostenlose Beratung

· Kurze Bauzeit

· Mit Sicherheit:

  Kompetentes Team
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Hamburgens ien

Krimi

Authentische 
Spannung

Eine Hamburger Staats­
anwältin schreibt einen 
Krimi, dessen „Heldin“ 
eine Staatsanwältin ist. 
Was auf den ersten 
Blick nicht allzu über­

raschend klingt, sorgt in Sandra Gladows Ro­
man „Eiswind“ für authentische Spannung bis 
zur letzten Seite. Realitätsnahe Handlung, 
glaubwürdige Charaktere und die Schauplät­
ze (Lübeck und, in einem Nebenstrang, Ham­
burg) sorgen für Kurzweil bei der Suche nach 
einem Serienmörder. Dass Gladows Alter Ego 
Anna Lorenz derart hartnäckig ermittelt, dass 
sie am Ende selbst ins Visier des Mörders ge­
rät, macht es dem Leser leicht, bei der span­
nenden Jagd mitzufiebern. Dass die Autorin 
an der einen oder anderen Stelle stilistisch ins 
mehr oder weniger bürokratische Behörden­
deutsch rutscht, tut dem Lesespaß keinen 
Abbruch.
Sandra Gladow: „Eiswind“; Diana Verlag; Mün­
chen 2011; 320 Seiten; 8,99 Euro.

Stadtgeschichte

Ein Rundgang

In den 1770er-Jah­
ren ließ sich der 
Kaufmann Heinrich 
Carl von Schimmel­
mann in Wandsbek 
ein prächtiges Her­
renhaus errichten, 

das 1861 wieder abgerissen wurde. Der Ter­
rainunternehmer Johann Carstenn parzellier­
te das Areal und schuf damit das Villenviertel 
Marienthal. Zugleich wurde Wandsbek zu  
einem bedeutenden Industriestandort – mit 
einem der prächtigsten Industriebauten Ham­
burgs, dem Haus Neuerburg, wo ab 1925 Zi­
garetten hergestellt wurden. Aufgebaut wie 
ein Rundgang durch Wandsbek, liefert der 
Band eine Vielzahl von Informationen über die 
Stadt- und Wirtschaftsgeschichte. Der Verfas­
ser verzichtet jedoch auf einen Überblick, der 
dem Leser das Verständnis über die Zusam­
menhänge wesentlich erleichtert hätte.
Michael Pommerening: „Wandsbek. Ein histo­
rischer Rundgang“; Mühlenbek-Verlag; Ham­
burg 2010; 152 Seiten; 19,90 Euro.

Astronomie

Glitzern  
über Hamburg

Seit mehr als 400 
Jahren beobachten 
Menschen den Him­
mel über der Hanse­
stadt. Die zweite 
Auflage von Jochen 

Schramms „Sterne über Hamburg“ beschreibt 
die Geschichte der Astronomie in Hamburg 
noch präziser und detailreicher als die Erstaus­
gabe von 1996. Im Vordergrund stehen die han­
delnden Personen und die gesellschaftlichen 
Entwicklungen, von denen die Astronomie in 
Hamburg in den letzten Jahrhunderten abhing, 
aber auch die größte Sternwarte in Bergedorf, 
wo sich das astronomische Geschehen konzen­
trierte. Schramm stellt den Wandel der Stern­
warte von einem einfachen Beobachtungsplatz 
zu einem modernen Forschungsinstitut dar.
Jochen Schramm (Hrsg.): „Sterne über Ham­
burg. Die Geschichte der Astronomie in Ham­
burg“; 2. Auflage; Kultur- & Geschichtskontor; 

Historie

Für das  
Gemeinwesen

Das Stifterwesen 
hat in Bergedorf 
eine über 350-jähri­
ge Tradition. Bereits 
im 15. Jahrhundert 
gab es dort neben 

der kirchlichen Armenpflege vielfältig organi­
sierte private Wohltätigkeit – auch im Rah­
men von Handwerkervereinigungen, die sich 
um die Versorgung der Familien verstorbener 
Mitglieder kümmerten. Die erste nachweislich 
private wohltätige Stiftung in Bergedorf geht 
auf den Hamburger Syndikus Joachim Peter­
sen zurück, der 1658 ein derart großes Vermö­
gen hinterließ, dass von den Zinsen etwa 30 
bis 90 Personen jährlich unterstützt werden 
konnten. 1952 ging der Nachlass in der Stif­
tung „Alt-Bergedorfer Stifter“ auf, deren His­
torie Autorin Victoria Asschenfeldt in ihrem 
Büchlein schildert.
Victoria Asschenfeldt: „Zugunsten der Armuth. 
350 Jahre Alt-Bergedorfer Stifter“; Edition 
Wartenau; Hamburg 2010; 80 Seiten; 12,80 
Euro.

Artikel gratis per SMS unter Angabe FBEGA9 an 
die Handynummer 42444 (siehe auch Seite 76).
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Ort der sonstigen Leistung

Mit Schreiben vom 4. Februar 2011 nimmt 
das Bundesfinanzministerium (BMF) Stel­
lung zu den ab diesem Jahr geltenden Än­
derungen bei der umsatzsteuerlichen Be­
handlung von sonstigen Leistungen durch 
das Jahressteuergesetz 2010. Diese bezie­
hen sich insbesondere auf Veranstaltungs­
leistungen und auf Leistungen im Zusam­
menhang mit Gas-, Strom-, Wärme- und 
Kältelieferungen sowie auf sonstige in ei­
nem Drittland ausgeführte Leistungen an 
Unternehmer. Das BMF-Schreiben ist ab­
rufbar unter www.hk24.de, Dokument-Nr. 
48236.

Doppelbesteuerungsabkommen

Mit Schreiben vom 12. Januar 2011 hat das 
Bundesfinanzministerium den Stand der 
Doppelbesteuerungsabkommen zum 1. Ja­
nuar 2011 bekanntgegeben. Die Liste ist  
abrufbar unter www.hk24.de, Dokument-Nr. 
51213.

Umzugskosten

Beruflich bedingte Umzugskosten können 
pauschal als Werbungskosten grundsätzlich 
bis zur Höhe der Beträge abgezogen wer­
den, die nach dem Bundesumzugskostenge­
setz und der Auslandskostenverordnung als 
Umzugskostenvergütung höchstens gezahlt 
werden können. Mit Schreiben vom 30. De­
zember 2010 hat das Bundesfinanzministe­
rium mit Wirkung vom 1. Januar 2011 den 
Höchstbetrag für umzugsbedingte Unter­
richtskosten je Kind auf 1 612 Euro und den 
Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen 
für Ledige auf 640 Euro erhöht. Gesondert 
können Maklergebühren für Mietwohnun­
gen geltend gemacht werden. Informatio­
nen unter www.hk24.de, Dokument-Nr. 
86801.

Neuer Erlass zum häuslichen  
Arbeitszimmer

Mit Schreiben vom 2. März 2011 hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) einen Er­
lass zur steuerlichen Abzugsfähigkeit der 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeits­

zimmer nach dem Jahressteuergesetz 2010 
herausgegeben. Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten 
der Ausstattung dürfen danach nur als Be­
triebsausgaben oder Werbungskosten abge­
zogen werden, wenn das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung bildet oder für diese 
Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Ver­
fügung steht. Im letzteren Fall dürfen die 
Aufwendungen nur bis zu einer Höhe von 
1 250 Euro abgezogen werden, ansonsten 
ist der Abzug in voller Höhe möglich. Das 
BMF hat in dem Erlass unter anderem fol­
gende Punkte erörtert:
•	 Begriff des häuslichen Arbeitszimmers
•	 Betroffene Aufwendungen
•	 �Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 

und beruflichen Betätigung
•	 Kein anderer Arbeitsplatz
•	 Erzielung unterschiedlicher Einkünfte
•	 �Nutzung durch mehrere Steuerpflichtige
•	 Nicht ganzjährige Nutzung

Hervorzuheben ist, dass im Schreiben 
zahlreiche Beispiele unter den einzelnen  
Erörterungspunkten aufgeführt sind. Die 
Grundsätze sind bereits rückwirkend ab dem 
Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden 
und ersetzen entsprechende BMF-Schrei­
ben aus den Jahren 2004 und 2007. Infor­
mationen unter www.hk24.de, Dokument-
Nr. 59544.

Bundesfinanzhof zu Tank-  
und Geschenkgutscheinen

Mit drei Urteilen vom 11. November 2010 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) die bislang 
sehr strengen Anforderungen gelockert, un­
ter denen ein Arbeitgeber seinem Arbeit­
nehmer Gutscheine als steuerbefreiten 
Sachlohn nach § 8 Abs. 2 Satz 9 Einkom­
mensteuergesetz zukommen lassen kann. 
Allerdings steht eine Reaktion der Finanz­
verwaltung auf die neue Rechtsprechung 
noch aus. Damit hat der BFH neue Grund­
sätze zur Unterscheidung von steuerpflich­
tigem Barlohn und einem bis zur Höhe von 
monatlich 44 Euro steuerfreien Sachbezug 
aufgestellt, die sich danach richten, welche 
Leistung der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 
im Zusammenhang mit dem Gutschein be­
anspruchen kann. Kann der Arbeitnehmer 
nur die Sache, die auf dem Gutschein ver­

sprochen wird, selbst beanspruchen, liegen 
nach Ansicht des BFH Sachbezüge vor, die 
bis zu einem Betrag von monatlich 44 Euro 
steuerfrei sind. Kann er stattdessen auch die 
Auszahlung des Geldbetrages wählen, liegt 
für den BFH immer steuerpflichtiger Bar­
lohn vor. Auch das Übergeben einer Tank­
karte einer Vertragstankstelle, auf der die 
Literzahl eines bestimmten Kraftstoffes und 
der Höchstbetrag von 44 Euro gespeichert 
sind, stellt nach Auffassung des BFH steu­
erfreien Sachlohn dar. Die Steuer- und Ab­
gabenfreiheit ist aus Sicht des Gerichtes 
aber nicht gegeben, wenn dem Arbeitneh­
mer ein Wahlrecht zwischen Auszahlung 
von Gehalt und der Einlösung des Gutschei­
nes oder der Tankkarte eingeräumt wird. In 
diesen Fällen nimmt auch der BFH weiter­
hin steuerpflichtigen Barlohn an. Seine bis­
lang anderslautende Rechtsprechung hat 
der BFH ausdrücklich aufgegeben (Akten­
zeichen VI R 21/09, VI R 27/09, VI R 41/10).

Vordruckmuster für Umsatzsteuer 
bei Gebäudereinigungsleistungen

Mit dem Jahressteuergesetz 2010 wurde die 
Pflicht zur Anwendung der umgekehrten 
Steuerschuldnerschaft nach § 13b Umsatz­
steuergesetz (Reverse-Charge-Verfahren) 
ausgedehnt, unter anderem auch auf 
Gebäudereinigungsleistungen. Seit dem  
1. Januar 2011 gilt: Erbringt ein im Inland 
ansässiges Unternehmen Gebäudereini­
gungsleistungen im Inland, ist der Leis­
tungsempfänger Schuldner der Umsatz­
steuer, wenn er Unternehmer ist und selbst 
nachhaltig Gebäudereinigungsleistungen 
erbringt. Das Bundesfinanzministerium hat 
mit Schreiben vom 4. Januar 2011 ein Vor­
druckmuster veröffentlicht, mit dem der 
Leistungsempfänger seine Eigenschaft als 
Gebäudereiniger dem leistenden Unterneh­
men belegt. Der Vordruck ist abrufbar unter 
www.hk24.de, Dokument-Nr. 11076.

Die Ausgabe April der monatlichen Steuer­
informationen unter www.hk24.de, Doku­
ment-Nr. 86113, die Umsatzsteuerumrech­
nungskurse für März unter Dokument-Nr. 
85057.

Artikel gratis per SMS unter Angabe FBHAE3 an 
die Handynummer 42444 (siehe auch Seite 76).

Recht  und  Fa i r  P lay66

Hamburg 2010; 336 Seiten; 24,80 Euro.


